
Bundesverfassung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2020) 

 

Präambel 

Im Namen Gottes des Allmächtigen! 

Das Schweizervolk und die Kantone, 

in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit 

und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit 

zu leben, 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber 

den künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes 

sich misst am Wohl der Schwachen, 

geben sich folgende Verfassung: 

 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft 

Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden 

und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, 

Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, 

Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und 

Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. 

[...] 

2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele 

1. Kapitel: Grundrechte 

[...] 

Art. 8 Rechtsgleichheit 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der 

Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, 

der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen 

einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und 

Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten 

vor. 

[...] 

 



Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit 

1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 

2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung 

frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. 

3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören 

und religiösem Unterricht zu folgen. 

4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder 

anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu 

folgen. 

[...] 

3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden 

[...] 

2. Kapitel: Zuständigkeiten 

[...] 

3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur 

[...] 

Art. 72 Kirche und Staat 

1 Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sind die Kantone 

zuständig. 

2 Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Massnahmen treffen 

zur Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiedenen 

Religionsgemeinschaften. 

3 Der Bau von Minaretten ist verboten.1 

 

1 Angenommen in der Volksabstimmung vom 29. Nov. 2009, in Kraft seit 29. Nov. 2009 (BB vom 12. Juni 2009, 
BRB vom 5. Mai 2010 – AS 2010 2161; BBl 2008 6851 7603, 2009 4381, 2010 3437). 
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